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„2. Nach dem Satz „Entschuldigte Schülerfehlzeiten, die auf Krank-
meldungen oder Arztbesuchen basieren, werden mit „K“ gekenn-
zeichnet.“ werden die beiden folgenden Sätze durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 

„Andere entschuldigte Fehlzeiten basieren in der Regel auf Unter-
richtsbefreiungen oder -beurlaubungen gemäß Schulpflichtver-
ordnung. Sie sind mit einem „E“ zu kennzeichnen. Sofern Schüle-
rinnen und Schüler während ihrer Unterrichtszeit in Vertretung der 
Schule an schulischen Veranstaltungen außerhalb von Unterricht 
teilnehmen, ist dies in den Stundenberichten der Unterrichtswo-
chen durch das Kürzel „Es“ auszuweisen. Diese Unterrichtsfehl-
zeiten sind nicht in die Monatsübersicht zu übernehmen, auf deren 
Grundlage zum Schulhalb- und Schulendjahr die Fehlzeiten auf 
den Zeugnissen ermittelt werden.“

Schwerin, den 28. Mai 2018
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I. Amtlicher Teil

Erste Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über den 
Umgang mit Klassenbüchern, Kurs- und Nachweisheften sowie Notenbüchern/-listen 

an öffentlichen allgemein bildenden und beruflichen Schulen

(Mittl.bl. BM M-V 2018 S. 50)

- Berichtigung -

Artikel 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
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